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A. MOLLER & C9
BRUGG

MASCHINENFABRIK UN» EISENGIESSEREI
ERSTE UND ÄLTESTE SPSZIALFABR1K

FUR »EN BAU VON

SÄGERE8- und HOLZ-
BEARBEBÏUNGSMASCHINEN

o«o

Doppelte Besäum- und Lattenkreissäge
mit selbsttätigem Vorschub und Kugellagerung.

GROSSES FABRIKLAGER

AUSSYELLUNGSLAGER IN ZÜRICH
UNTERER MÜHLESTEG 2

TELEPHON:"BRUGG Nr. SS - ZÜRICH : SELNAU 69.74

©üte unb ©auerbaftigteit, ja tlnoerroüflticbfeit bel 9Jîauer=

berourfl rote aud) oon ber außerorbentticben Çattbart'eit
ber oerroanbten färben fpridjt am beften ber llmftanb,
baß bie aufgefunbenen antifen greifen, bie pm ©eil
ein liter con naßep 2000 fahren tjaben, fidj bil auf
ben heutigen ©ag erhalten tjaben, teilroeife noct) fetjr
frtfd) roirten unb fogar bie Stbnafjme non ben atten
STCauern unb bie Überführung in unfere Sttufeen oer=
tragen tonnte, roal freitief) nur ber tjodientroictetten ar=
cbäotogifcben Sennit möglich roar. (Schluß folgt.)

©rirai)* unb $ausei0«itum
unb bie ^erntögeueabgabe.

(SBott Otto Sittel, 9lräj.)
©er Vunbelrat ertlärt: ,,©ie roict)tigfte alter Ve=

ftimmungen in ber Vermögenlabgabe ift 2Irt. 13 Stbfaß 3,
ber befagt, baff ber Stbgabepftidjtige oerpflistet
roerben fann, anbere Vermögenswerte all Sargelb :c.
abptiefern." „©iefe Veftimmung ift ber Stngelpuntt
bei fojiatiftifcf)en 23orfct)tage§" fagt furj unb bünbig ber
Vunbelrat. 2ßal fagen tjieju bie ©ojialiftero nnb jtom=

muniften=göt)rer, welche bie Vermögensabgabe aulge=
becît tjaben? ©er fojiatiftifctje ©eburtstjelfer ber $nitia=
tioe, ©r. ©dtjmib, ertlärte fjiep fürjticfj in ßüritfj:
„Vei ber 9îaturatabgabe ift an jene Sente gebaetji roor=
ben, bie itjr Vermögen in ^ppottjeten, ©runbfiücten
nnb ©ebäuben angelegt tjaben." — ©iefe 2Ieußerun=

gen ftimmen ja practjtoott überein mit ben ©rtäu--
terungen bei Vunbelratel. 3ttfo, ©runb= unb )5au§=

eigentümer, ^njpottjetargtäubiger unb »©ebutbner, SJtieter
unb Vaubanbroerter, ba roitt ber ©ebuß büiaul. ®'e
Vermögenlabgabe roitt nicht nur barel ©elb, fonbern
bal roal itjr am beften gefällt. ®u baft atfo nietjt bie
SSBatjt barel ©elb — ober bal unb bal abjutiefern,
fonbern ber ©taat fjott bann roal ibm beliebt, unb bift
bu nicht roitlig, fo gibt ifjm 9lrt. 13, 9lbfaß 3 — bie

©eroalt. ©er ©taat roitt jenac^bent Sttiteigentümer fein
oon beinern SBofjn» unb Sttietstjaul ; beiner fÇabriî ;

beinern Saben; beiner SBerfftatt ; beiner eigenen ©ctjotte.
©ann haben roir bal, roal roir ©ojiatifierung unb
.ftommunilmul nennen in fetjönfter Vtüte. —

Sßenn roir fetjen, roie roeit fdjon jeßt ©tabt, ©taat

unb Vunb in bie ^ßrioatroirlfctjaft eingegriffen tjaben,
roerben roir ertennen, baß el tjöcfjfie 3eit ifi, roeitern
Vergrößerungen bei ©taatlbetriebel p roetjren. ©enn
allein bie ©tabt 3mäctj befißt prjeit in 3û*ùtf> jitrfa
120,000 3lren ©runb unb Voben (ohne ^rtebtjöfe, 3tn=

tagen ic.) gegenüber allen ©injetprroateigentümern ber
©tabt, bie pfammen nur jirfa 140,000 älren befißen.

®al jeigt beuttief) genug, baß fcEjon jeßt ber ©taat§=
betrieb p groß geworben ift unb ber Vürger auetj Ijier
abzubauen bat. ©er ©teuerpbter roirb pbent roiffen,
baß biefe ©taatlliegenfcbaften oßne Stulnafjmen fteuer
frei finb. Otectjnen roir ben Söert biefer fteuerfreien
Siegenfcbaften oon ©tabt, Danton, Vunb unb Vunbel=
batjnen in ber ©tabt 3"^^ (oßne Kirchen 2C.) pfam=
men, fo tommen roir auf bal fetjöne ©ümmeben oon jirfa
220 SRittionen grauten, baß atte Siegenfcbaften, bie biefe
fotoffale ©umme repräsentieren, „ber Slttgemeinbeit bie=

nen", barf jeber bejroeifeln, ber roeiß, baß bie ©tabt
Siegenfcbaften unb betriebe öefitjt, bie fie obne Stäben
für bie Slttgemeinbeit ber ißrioatroirtfebaft übertaffen
tonnte. — Ülber abgefeben oon ben 220 SJtitt. gr., bie

nidtjt oerfteuert roerben, ift el ja jubem buret) bie ©efi--
jite aulgeroiefen, baß ber ©runbfaß ber ©etbfterbal
tung nießt bei atten fommunalen betrieben ©ettung bat,
roal ja jeber Vürger buret) feinen ©teuerjettet ant beften

p fpüren befommt. — ftur ein Veifpiet: 3^^" Sabre
tang ftnb bie ©efijite auf einen Seit ber ftäbtifeben
SBotjnbäufer p beefen im Vetrage oon 2 Ys Sttittionen
nnb na^b biefen 10 Qabren roirb bal oertorene, jinl»
lofe Kapital abgefebrteben, ober bie ©efijitbecfung gebt
oon neuem toi. ©onberbar! — ©er ©taat bat ben

größten ®rebit, er bat bal biltigfte ©elb unb — bie

größten ©efijite. ©er ^ßrioatunternebmer bagegen bat
befdjränften Ärebit, er bat teurel ©elb unb bringt el
troßbem pr fRenbite. — Stber roarum? 3« ben tom=
munaten betrieben fpiett niebt bie 2Birtfcbaftfid)feit bie
aulfdbtaggebenbe tttotte, fonbern bie ^ßarteipotitit, unb
ftatt nacb älrbeitlteifiungen, roirb nacb Strbeitljeit ent--

töbnt. — 3Bir müffen ertennen, baß roir beute mit ber
©taatlroirtfcbaft fetjon fo roeit gefommen finb, baß bie

Vermögenlabgabe mit üjrer umfaffenben Vefißergreifung
ber ^robuftion unb ibrer 9Jîittel biefe @taatlroirtfcbaftl=
Übel maßtol fteigern roürbe pm unabfebbaren ©cbaben
ber Slttgemeinbeit. ®al febon beute attp jablreicbe Ve=
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Güte und Dauerhaftigkeit, ja Unverwüstlichkeit des Mauer-
bewurfs wie auch von der außerordentlichen Haltbarkeit
der verwandten Farben spricht am besten der Umstand,
daß die aufgefundenen antiken Fresken, die zum Teil
ein Alter von nahezu 2000 Jahren haben, sich bis auf
den heutigen Tag erhalten haben, teilweise noch sehr
frisch wirken und sogar die Abnahme von den alten
Mauern und die Überführung in unsere Museen ver-
tragen konnte, was freilich nur der hochentwickelten ar-
chäologischen Technik möglich war. (Schluß folgt.)

Grund- und HWeigentm
und die BermilWsadgade.

(Von Otto Bickel, Arch.)

Der Bundesrat erklärt: „Die wichtigste aller Be-
stimmungen in der Vermögensabgabe ist Art. 13 Absatz 3,
der besagt, daß der Abgabepflichtige verpflichtet
werden kann, andere Vermögenswerte als Bargeld w.
abzuliefern." ..Diese Bestimmung ist der Angelpunkt
des sozialistischen Vorschlages" sagt kurz und bündig der
Bundesrat. Was sagen hiezu die Sozialisten- und Kom-
munisten-Führer, welche die Vermögensabgabe ausge-
heckt haben? Der sozialistische Geburtshelfer der Initia-
tive, Dr. Schmid, erklärte hiezu kürzlich in Zürich:
„Bei der Naturalabgabe ist an jene Leute gedacht war-
den, die ihr Vermögen in Hypotheken, Grundstücken
und Gebäuden angelegt haben." — Diese Aeußerun-
gen stimmen ja prachtvoll überein mit den Erläu-
terungen des Bundesrates. Also, Grund- und Haus-
eigentümer, Hypothekargläubiger und -Schuldner, Mieter
und Bauhandwerker, da will der Schuß hinaus. Die
Vermögensabgabe will nicht nur bares Geld, sondern
das was ihr am besten gefällt. Du hast also nicht die

Wahl bares Geld — oder das und das abzuliefern,
sondern der Staat holt dann was ihm beliebt, und bist
du nicht willig, so gibt ihm Art. 13. Absatz 3 — die

Gewalt. Der Staat will jenachdem Miteigentümer sein
von deinem Wohn- und Mietshaus; deiner Fabrik;
deinem Laden; deiner Werkstatt; deiner eigenen Scholle.
Dann haben wir das, was wir Sozialisierung und
Kommunismus nennen in schönster Blüte. —

Wenn wir sehen, wie weit schon jetzt Stadt, Staat

und Bund in die Privatwirtschaft eingegriffen haben,
werden wir erkennen, daß es höchste Zeit ist, weitern
Vergrößerungen des Staatsbetriebes zu wehren. Denn
allein die Stadt Zürich besitzt zurzeit in Zürich zirka
120,000 Aren Grund und Boden (ohne Frtedhöfe, An-
lagen ?c.) gegenüber allen Einzelprivateigentümern der
Stadt, die zusammen nur zirka 140,000 Aren besitzen.

Das zeigt deutlich genug, daß schon jetzt der Staats-
betrieb zu groß geworden ist und der Bürger auch hier
abzubauen hat. Der Steuerzahler wird zudem wissen,
daß diese Staatsliegenschaften ohne Ausnahmen steuer-
frei sind. Rechnen wir den Wert dieser steuerfreien
Liegenschaften von Stadt, Kanton, Bund und Bundes-
bahnen in der Stadt Zürich (ohne Kirchen w.) zusam-
men, so kommen wir auf das schöne Sümmchen von zirka
220 Millionen Franken, daß alle Liegenschaften, die diese

kolossale Summe repräsentieren, „der Allgemeinheit die-

neu", darf jeder bezweifeln, der weiß, daß die Stadt
Liegenschaften und Betriebe besitzt, die sie ohne Schaden
für die Allgemeinheit der Privatwirtschaft überlassen
könnte. — Aber abgesehen von den 220 Mill. Fr., die

nicht versteuert werden, ist es ja zudem durch die Defi-
zite ausgewiesen, daß der Grundsatz der Selbsterhal-
tun g nicht bei allen kommunalen Betrieben Geltung hat,
was ja jeder Bürger durch seinen Steuerzettel am besten

zu spüren bekommt. — Nur ein Beispiel: Zehn Jahre
lang sind die Defizits auf einen Teil der städtischen
Wohnhäuser zu decken im Betrage von 2V- Millionen
und nach diesen 10 Jahren wird das verlorene, zins-
lose Kapital abgeschrieben, oder die Defizitdeckung geht
von neuem los. Sonderbar! — Der Staat hat den

größten Kredit, er hat das billigste Geld und — die

größten Defizits. Der Privatunternehmer dagegen hat
beschränkten Kredit, er hat teures Geld und bringt es

trotzdem zur Rendite. — Aber warum? In den kom-
munalen Betrieben spielt nicht die Wirtschaftlichkeit die
ausschlaggebende Rolle, sondern die Parteipolitik, und
statt nach Arbeitsleistungen, wird nach Arbeitszeit ent-
löhnt. — Wir müssen erkennen, daß wir heute mit der
Staatswirtschaft schon so weit gekommen sind, daß die
Vermögensabgabe mit ihrer umfassenden Besitzergreifung
der Produktion und ihrer Mittel diese Staatswirtschafts-
Übel maßlos steigern würde zum unabsehbaren Schaden
der Allgemeinheit. Das schon heute allzu zahlreiche Be-



35i gtlufir. $attbb).'3eUnng („SJÎeifterblatt") 3ti. 33

amtengeer, roürbe zaglloS oergrögert, unb ein ©cgroarm
non ©teueroögten gâtte bûS Sanb geimzufucgen. —
Sllfo roegrt biefem Stnfinnen ber totalen Vefigergreifung
bei $auS= unb ©rmtbeigentumS, benn ei roäre ber
leibhaftige Kommunismus, non bem felbft Sluglanb
heute roteber 9I6fdE)ieb nimmt. —

SBenn ei aber bei ber Vermögensabgabe bent ©taat
beliebt bai bare ©elb ju forbetn? ®ann oerlangt er
eben fchlechthin nom fpauS« unb ©runbeigentümer unb
jDppotgefengläubiger etmai Unmöglichei, benn er oer«
langt ba ©elb, roo î ein ei ift. — ®ie ©ebäube unb
bai Sanb finb ja felbft bai ©elb, bai ber ©taat holen
mill unb laffen fiel) fo unmöglich nach fpebiecen,
fo unmöglich man einzelne Seile baoon abzugeben oer«

mag. — ^alt, ba gibt ei noch einen SluSroeg, meinen
bie Qnitiatioler. Stegmt ©elb auf, unb macht ©cgulben
auf euere Siegenfaftett, unb fcfjicît bai gepumpte ©elb
nach Sern!

®ie ©ojialiften unb Kommuniften lönnten bai luftig
finben ; roer aber nod) einen legten Steft non ©parfinit
unb VerftänbniS für bai SBogl bei VolfSganzen hot,
muß barin ein SanbeSunglücf erblicten.

SDBie oielen mürbe ei nicht möglich fein roeitere ©el=
ber auf ihre Siegenfehaften aufzunehmen, roeil biefe fegon
burch ©cgulbbriefe bii 70 % unb mehr igreS SBerteS

belaftet finb. Stuf biefe reftlichen 30 ober roeniger %,
alfo auf bai fogenannte eigene Vermögen, gibt roeber
eine Vanf nod) ein fßrioater nur einen Stappen Krebit.
®a müffen noch ga^tungifräftige Bürger her, 2, 3 roenni
bem ©elbgeber beliebt, zur roeitern (Sicherheit. — lXttb

roer fucht gerne Bürgen, unb roer bürgt gern? ®er
VolfSmunb fagt: „bürgen tut roürgen"; unb ber Kauf«
mann fagt: „mit Vürgfdgaften riSfiere ich mein Ver«
mögen ohne einen Slugen."

©elingt ei boch nach f®hr otrf SÖtüge noch etmai
©elb auf bie Siegenfegoften aufzunehmen, fo ift bai fegr
teurei ©elb, unb ber hohe Binifug mug aui ben

SDtietzinfen roieber herauigefcglagen roerben. — ©otege
Krebitgefucge mügten bei ber Vermögensabgabe maffengaft
auftreten, roai bai ©elb rar macht, bie 3mfe in bie

|)öge treibt, unb berjenige ber fie zu zagten got, ift
größtenteils ber SJÎieter. —

®te Sîrmern aber unter ben fogenannten Sîeidgen,
bie feine Bürgen befommen um roeiterei ©elb aufneg»
men zu fönnen, müffen, um ben Vermögenstribut zu
leiften, igre Siegenfcgaften oetfaufen. — ©olcge Ver«
faufS=3lngebote mügten innerhalb furzer Bett oiel gröger
fein ali bie Stachfrage, roai eine allgemeine ©ntroertung
ber Siegenfcgaften zur golge hätte. — ©ine glucgt bei
Kapitals aui bem ©runbbefig, £n)potgefenfünbigungen
mit ©chulbziniergogungen im ©efolge. — ©erabe biefei
bobenftänbige Kapital, bai bem eingeimifdgen ©eroerbe
täglicg Slrbeit gibt burch Steitbauten, Umbauten unb Ste«

paraturen roanbert ab. —
Unb bie Sttteter? Qeber SJtteter, ber eine SBognung

fuegt, gibt fich niegt gerne mit bem erften beften zu«
frieben. @r bebarf ber SluSroagl in Vezug auf Sage,
©röge, Komfort unb fßreiS ber SBognung. ©ine oer«
fchärfte SBognungSnot aber, eine Vauoerteuerung unb bie

enorme SJÎegrbelaftung bei ©runbbefigei, roai allei bie

Vermögensabgabe bringen mügte, beraubt ben SJÎieter
jebroelcger Sluiroagl. @r mug in unbefriebigten SBogn«
oergältniffen ftgen bleiben, für bie er bann noch megr
ZU bezahlen gat, ali zuoor.

2ßer bann jährlich für bie ©egroeiz bie notroenbigen
20,000 unb für bie ©tabt Büricg bie 1000 SBognungen
baut, mögen bie ©ogialiften unb Kommuniften beant«
roorten. desgleichen roogin bie jährlich 2200 Steuoer«
mäglten in Bäticg tgre ^ausftänbe unterbringen. Von
einer SBognungSprobuftion fönnte feine Siebe megr fein,

benn bie Sftifgilfe oon billigem unb reicglicgem Kapital
ift eine ber fpauptbebingungen ber Vautätigfeit. — ®ieS
roäre ein weiterer ©runb zur ganz nalurgemägen @r«

gögung ber SKietzinfe, benn biefe roerben trot, SJlietamt
biftiert oon Slngebot unb Stacgfrage, oom ©rab ber
SBognungSprobuftion unb ben SBognungSuntergaltungS«
foften. 3ln einer normalen Vautätigfeit ift aber niegt
nur ber Sftieter intereffiert, fonbern baran gat ein gan«
Zer aSolfsftanb fein täglidgeS Vrot, bamit ergögt fidg
baS VolfSoermögen unb auS beffen Steuern unb @e=

bügren befommt aueg ber ©taat roaS er benötigt. —
Bum ©eglug nocg einS. SBBerftätigfeit unb ©parfam«

feit dgarafterifieren baS ©egroeizeroolf. Von jeger roar
jeber, ber eine ©cgolle, ein „jjceimetli", ein SKietgauS
ober ein fonfttgeS ©ebäube fein ©igen nannte, egrlicg
beftrebt, immer fo oiel als in feinen Kräften lag oon
ben ^ppotgefenfcgulben abzuzahlen. Sßegleitenb roar ber
gefunbe SBitle: „gerauS auS ben ©cgulDen, herunter mit
ber BmSlaft " — Slucg baegten alle fidg bamit in alten
unb franfen Jagen oor grögeren ©orgen zu fegügen unb
für igre Kinber zu forgen. — SJlit einem SBort, eS

rourbe gefpart. — SBelcg fdgreienbe Ungerecgtigfeit begeht

nun aber biefe Vermögensabgabe Buitiatioe roeiter? ©ie
raubt bem ©parer oom fauer ©rfparten unb lägt anber«

feitS ben ©cgroelgec unb fßraffer ungefegoren. — ®iefer,
ber oon feinem oft grogen ©infommen nicgtS erfparte,
aüe§ oerpugte, ber baegte : „2Ba§ nügt einem baS ©elb,
roenn man'S begält", brauegt feinen Stappen zu bezahlen.

®a gibt eS nur ein ÜDtittel, biefe ogne Slot unb
äßillen ber Stegierung leichtfertig geplante
Vermögensabgabe, bie roenig Stugen unb un
gegeuren ©dgaben bringt, mit SBu^t baegab
Zu fegief en! StücfficgtSloS oor gegen bie SBirrföpfe, bie

geute nocg um baS golbene Kalb ber Vermögensabgabe
ringetreigen

Uerbaitdsweset.
§anbroetfer= unb ©eroerbeoereiu ©loruS. (Korr.)

Sin ber am 11. Stooember abgegoltenen orbentlidgen
Quartaloerfammlung gab ber fßräftbent, |>err Vaumei=
fter ©afpar Seuzinger=Seuzlnger, oorerft Kenntnis oon
Zroei ©ingaben, bie an ben Kantonaloorftanb beS glar=
nerifegen ©eroerbeoereinS geleitet rourben unb an ber
näcgften Jelegiertenoerfammlung, Sonntag ben 19. 9to=

oember, im „Slbler" in ©nnenba, zur Vefprecgung ge=

langen roerben. Bn Kürze referierte ber Vorfigenbe
über bie Bnitiatioe ber Vermögensabgabe. $m Kanto-
nalfomitee zur Vefämpfung berfelben ift ber Kantonal=
geroetbeoerbanb buret) beffen Vräfibenten, .geerrn ®r. ®.
©treiff, Dertreten. ©ine aufflärenbe Vrofcgüre beS fd)roei=
zerifegen Beutralpräfibenten, ^»errn ®r. Jfcgumi in Vern,
voitb in ben näcgften Jagen zur Verteilung gelangen.
®ie Verfammlung nagm einftimmig eine ablegnenbe
Stellung zur genannten Bttüiatioe folgte bann
eine längere, einläglicge Vericgterftattung über bie bieS=

jägtige ©eroerbeoerfammlung beS fdgroeizerifdgen ©eroerbe«
oereinS in Vrunnen. ®em, Kantonaloorftanb ift oon
ber ©eftion StäfelS bie Slnregung gemadgt roorben, bie

grage einer glarnerifdgen fantonalen ©eroerbe«
Slulftellung zu prüfen. ®ic JiSfuffion unb ber bar«
auf folgenbe ©ntfdgeib ber Verfammlung liegen oer«
raten, bag man biefer Slngelegengeit fgmpatgifdg gegen«
über ftegt unb biefelbe zur nägern ©rbauerung betn
erroeiterten Kantonaloorftanb mit eoentuelten Buzügetn
juroeifen roill. Bur Verteilung unb zur SluSfüllung an
bie ^anbroerfSmeifter gelangte ein oom eibgenöffifegen
ginanzbepartement zugefanbteS Formular zum Broecfe
ber Sognergebungen pro 1922, roorin bie Slrbeit«
geberoerbänbe über VorfriegSlögne, Sögne zur B^t igreS
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amtenheer, würde zahllos vergrößert, und ein Schwärm
von Steuervögten hätte das Land heimzusuchen. —
Also wehrt diesem Ansinnen der totalen Besitzergreifung
des Haus- und Grundeigentums, denn es wäre der
leibhaftige Kommunismus, von dem selbst Rußland
heute wieder Abschied nimmt. —

Wenn es aber bei der Vermögensabgabe dem Staat
beliebt das bare Geld zu fordern? Dann verlangt er
eben schlechthin vom Haus- und Grundeigentümer und
Hypothekengläubiger etwas Unmögliches, denn er ver-
langt da Geld, wo keines ist. — Die Gebäude und
das Land sind ja selbst das Geld, das der Staat holen
will und lassen sich so unmöglich nach Bern spedieren,
so unmöglich man einzelne Teile davon abzugeben ver-
mag. — Halt, da gibt es noch einen Ausweg, meinen
die Jnitiativler. Nehmt Geld auf. und macht Schulden
auf euere Liegenschaften, und schickt das gepumpte Geld
nach Bern!

Die Sozialisten und Kommunisten könnten das lustig
finden; wer aber noch einen letzten Rest von Sparsinn
und Verständnis für das Wohl des Volksganzen hat,
muß darin ein Landesunglück erblicken.

Wie vielen würde es nicht möglich sein weitere Gel-
der auf ihre Liegenschaften aufzunehmen, weil diese schon

durch Schuldbriefe bis 70 °/<> und mebr ihres Wertes
belastet sind. Aus diese restlichen 30 oder weniger °/o,
also auf das sogenannte eigene Vermögen, gibt weder
eine Bank noch ein Privater nur einen Rappen Kredit.
Da müssen noch zahlungskräftige Bürger her, 2, 3 wenns
dem Geldgeber beliebt, zur weitern Sicherheit. — Und
wer sucht gerne Bürgen, und wer bürgt gern? Der
Volksmund sagt: „bürgen tut würgen"; und der Kauf-
mann sagt: „mit Bürgschaften riskiere ich mein Ver-
mögen ohne einen Nutzen."

Gelingt es doch nach sehr viel Mühe noch etwas
Geld auf die Liegenschaften aufzunehmen, so ist das sehr
teures Geld, und der hohe Zinsfuß muß aus den

Mietzinsen wieder herausgeschlagen werden. — Solche
Kreditgesuche müßten bei der Vermögensabgabe massenhaft
auftreten, was das Geld rar macht, die Zinse in die

Höhe treibt, und derjenige der sie zu zahlen hat, ist
größtenteils der Mieter. —

Die Nrmern aber unter den sogenannten Reichen,
die keine Bürgen bekommen um weiteres Geld aufneh-
men zu können, müssen, um den Vermögenstribut zu
leisten, ihre Liegenschaften verkaufen. — Solche Ver-
kaufs-Angebote müßten innerhalb kurzer Zeit viel größer
sein als die Nachfrage, was eine allgemeine Entwertung
der Liegenschaften zur Folge hätte. — Eine Flucht des

Kapitals aus dem Grundbesitz. Hypothekenkündigungen
mit Schuldzinserhöhungen im Gefolge. — Gerade dieses

bodenständige Kapital, das dem einheimischen Gewerbe
täglich Arbeit gibt durch Neubauten, Umbauten und Re-
paraturen wandert ab. —

Und die Mieter? Jeder Mieter, der eine Wohnung
sucht, gibt sich nicht gerne mit dem ersten besten zu-
frieden. Er bedarf der Auswahl in Bezug auf Lage,
Größe, Komfort und Preis der Wohnung. Eine ver-
schärfte Wohnungsnot aber, eine Bauverteuerung und die

enorme Mehrbelastung des Grundbesitzes, was alles die

Vermögensabgabe bringen müßte, beraubt den Mieter
jedwelcher Auswahl. Er muß in unbefriedigten Wohn-
Verhältnissen sitzen bleiben, für die er dann noch mehr
zu bezahlen hat. als zuvor.

Wer dann jährlich für die Schweiz die notwendigen
20,000 und für die Stadt Zürich die 1000 Wohnungen
baut, mögen die Sozialisten und Kommunisten beant-
Worten. Desgleichen wohin die jährlich 2200 Neuver-
wählten in Zürich ihre Hausstände unterbringen. Von
einer Wohnungsproduktion könnte keine Rede mehr sein.

denn die Mithilfe von billigem und reichlichem Kapital
ist eine der Hauptbedingungen der Bautätigkeit. — Dies
wäre ein weiterer Grund zur ganz naiurgemäßen Er-
höhung der Mietzinse, denn diese werden trotz Mietamt
diktiert von Angebot und Nachfrage, vom Grad der
Wohnungsproduktion und den Wohnungsunterhaltungs-
kosten. An einer normalen Bautätigkeit ist aber nicht
nur der Mieter interessiert, sondern daran hat ein gan-
zer Volksstand sein lägliches Brot, damit erhöht sich

das Volksvermögen und aus dessen Steuern und Ge-
bühren bekommt auch der Staat was er benötigt. —

Zum Schluß noch eins. Werktätigkeit und Sparsam-
keit charakterisieren das Schweizervolk. Von jeher war
jeder, der eine Scholle, ein „Heimetli", ein Miethaus
oder ein sonstiges Gebäude sein Eigen nannte, ehrlich
bestrebt, immer so viel als in seinen Kräften lag von
den Hypothekenschulden abzuzahlen. Wegleitend war der
gesunde Wille: „heraus aus den Schulden, herunter mit
der Zinslast " — Auch dachten alle sich damit in alten
und kranken Tagen vor größeren Sorgen zu schützen und
für ihre Kinder zu sorgen. — Mit einem Wort, es

wurde gespart. — Welch schreiende Ungerechtigkeit begeht

nun aber diese Vermögensabgabe Initiative weiter? Sie
raubt dem Sparer vom sauer Ersparten und läßt ander-
seits den Schweiger und Prasser ungeschoren. — Dieser,
der von seinem oft großen Einkommen nichts ersparte,
alles verputzte, der dachte: „Was nützt einem das Geld,
wenn man's behält", braucht keinen Rappen zu bezahlen.

Da gibt es nur ein Mittel, diese ohne Not und
Willen der Regierung leichtfertig geplante
Vermögensabgabe, die wenig Nutzen und un-
geheuren Schaden bringt, mit Wucht bachab
zu schicken! Rücksichtslos vor gegen die Wirrköpfe, die

heute noch um das goldene Kalb der Vermögensabgabe
ringelreihen!

Velb»i«tt>ve!e«.
Handwerker- und Gewerbeverein Glarus. (Korr.)

An der am 11. November abgehaltenen ordentlichen
Quartalversammlung gab der Präsident, Herr Baumei-
ster Caspar Leuzinger-Leuzinger, vorerst Kenntnis von
zwei Eingaben, die an den Kantonaloorstand des glar-
nerischen Gewerbevereins geleitet wurden und an der
nächsten Delegiertenversammlung, Sonntag den 19. No-
vember, im „Adler" in Ennenda, zur Besprechung ge-
langen werden. In Kürze referierte der Vorsitzende
über die Initiative der Vermögensabgabe. Im Kanto-
nalkomitee zur Bekämpfung derselben ist der Kantonal-
gewerbeverband durch dessen Präsidenten, Herrn Dr. D.
Streifs, vertreten. Eine aufklärende Broschüre des schwei-
zerischen Zentralpräsidenten, Herrn Dr. Tschumi in Bern,
wird in den nächsten Tagen zur Verteilung gelangen.
Die Versammlung nahm einstimmig eine ablehnende
Stellung zur genannten Initiative ein. Es folgte dann
eine längere, einläßliche Berichterstattung über die dies-

jährige Gewerbeversammlung des schweizerischen Gewerbe-
Vereins in Brunnen. Dem, Kantonaloorstand ist von
der Sektion Näfels die Anregung gemacht worden, die

Frage einer glarnerischen kantonalen Gewerbe-
Ausstellung zu prüfen. Die Diskussion und der dar-
auf folgende Entscheid der Versammlung ließen ver-
raten, daß man dieser Angelegenheit sympalhisch gegen-
über steht und dieselbe zur nähern Erdauerung dem
erweiterten Kantonaloorstand mit eventuellen Zuzügern
zuweisen will. Zur Verteilung und zur Ausfüllung an
die Handwerksmeister gelangte ein vom eidgenössischen
Finanzdepartement zugesandtes Formular zum Zwecke
der Lohner Hebungen pro 1922, worin die Arbeit-
geberverbände über Vorkriegslöhne, Löhne zur Zeit ihres
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